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Amerikanische Vorbehalte vom 4. 4. 1919

von Sir Edward Qrey, dem Staatssekretär für auswärtige Angelegen¬
heiten, an Sir Edward Qoschen, britischer Botschafter in Berlin,
telegraphiert wurde:

„Wenn man den europäischen Frieden erhalten und durch die
gegenwärtige Krisis ohne Schaden hindurchkommen kann, werde
ich persönlich alles in meinen Kräften Stehende tun, um ein
Abkommen zustande zu bringen, an dem Deutschland teil¬
nehmen könnte, und das ihm die Sicherheit geben würde, daß
Frankreich, Rußland und wir weder einzeln noch gemeinsam gegen
Deutschland oder seine Verbündeten eine herausfordernde oder
feindselige Politik verfolgen 1.“

Jeder Kommentar über diese Telegramme wäre nur dazu an¬
getan, ihre Wucht und ihre Wirkung abzuschwächen; indes könnte
hervorgehoben werden, daß das letzte zwei Tage vor der deutschen
Kriegserklärung an Rußland datiert. Diese Kriegserklärung hätte
vermieden werden können, wenn Deutschland, begeistert durch die
Hoffnung auf den Krieg und die Früchte der Eroberung, nicht ent¬
schlossen gewesen wäre, den Krieg aufzuzwingen.

Der Kommissionsbericht behandelt getrennt die Verletzung der
belgischen Neutralität und jene Luxemburgs und kommt zu dem
Schluß, dem sich die amerikanischen Delegierten anschließen, daß
die Neutralität der beiden Länder vorsätzlich verletzt worden ist.
Die amerikanischen Delegierten glauben indessen, daß es nicht ge¬
nügt, mit der Kommission zu erklären und zu erwägen, „daß der
Krieg von den Zentralmächten vorsätzlich geplant wurde, daß
Deutschland in Übereinstimmung mit Österreich-Ungarn absichtlich
sich bemüht hat, die zahlreichen vermittelnden Vorschläge der En¬
tentemächte und ihre wiederholten Anstrengungen, um den Krieg
zu vermeiden, zunichte zu machen“, und zu sagen, daß die belgische,
durch den Vertrag vom 19. April 1839 garantierte Neutralität und
jene Luxemburgs, die durch den Vertrag vom 11. Mai 1867 garan¬
tiert war, absichtlich durch Deutschland und Österreich-Ungarn ver¬
letzt wurde. Sie sind vielmehr der Ansicht, daß diese Handlungen
in ausdrücklichen Worten verurteilt werden müssen, und daß ihre
Urheber Gegenstand des Abscheues der Menschheit werden sollen.

II, III, IV betreffen andere Fragen.
Robert Lansing
James Brown Scott

1 Britische Parlamentspapiere, Miscellaneous, Nr. 10 (1915). Gesammelte Doku¬
mente betreffend den Ausbruch des europäischen Krieges, S. 78.
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